
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2018/1/9 Ra 2017/19/0508
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.2018

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VwGG §61 Abs1a;

VwGVG 2014 §29 Abs2;

VwGVG 2014 §29 Abs4;

1. VwGG § 61 heute

2. VwGG § 61 gültig ab 01.01.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

3. VwGG § 61 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 61 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 61 gültig von 01.07.2008 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

6. VwGG § 61 gültig von 22.07.1995 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 470/1995

7. VwGG § 61 gültig von 05.01.1985 bis 21.07.1995

Rechtssatz

Wurde der Antrag auf Ausfertigung des anzufechtenden Erkenntnisses nicht rechtzeitig gestellt, ist er unzulässig. Dies

führt gemäß § 61 Abs. 1a VwGG zur Unzulässigkeit des Antrages auf Gewährung der Verfahrenshilfe, weshalb dieser

Antrag zurückweisen war.Wurde der Antrag auf Ausfertigung des anzufechtenden Erkenntnisses nicht rechtzeitig

gestellt, ist er unzulässig. Dies führt gemäß Paragraph 61, Absatz eins a, VwGG zur Unzulässigkeit des Antrages auf

Gewährung der Verfahrenshilfe, weshalb dieser Antrag zurückweisen war.
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